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Volksschichten enNtT.  ammten, deren biblizistische Argumente heute kaum aut Ver-
ständnis stoßen. Und woher sollten S1€e eiıne theologische Bildung aben, wenNn nıcht
einmal der Klerus iıhrer Zeıt theologischen Fragen gewachsen un! Predigten
aum fahıg war”? Diıese un andere Fragen vermögen jedoch den Wert dieses Buches
aum vermindern, 1n dem Archivalien umsichtig analysıert werden un! das die
bischöfliche Reformarbeit iınnerhalb der römisch-katholischen Kırche des Jahr-
hunderts VOrTr und nach dem Konzzil VO:  3 Trient einem instruktiven und ugleich
auch überdurchschnittlich posıtıven Beispiel aufzeigt.

Rom Gerhard Müller

Benedikt Caspar: Das Erzbistum TIrıer 1m Zeitalter der G Au
bensspaltung bıis Aa Verkündigung des Tridentinums ı1n Trıer
1m Tanre 1569 Reformationsgeschichtliche Studien und Texte. Heft 90)
unster (Aschendorff) 1966 KAIV; 267 ö kart.
Das vorliegende Buch 1sSt ıne Bonner kath.-theol. Diss. VO  3 1950 erf. hat s1e

inzwischen durch den Nachtrag NEeUeETETr Literatur erganzt, die Zu 'eıl eingearbeıitet
wurde, hne daß die Ergebnisse dadurch beeinflufßt worden waren. Die sieben
Kapitelüberschriften versprechen Einblicke 1n die kirchliche Organısatıon des rierer
Erzbistums, die rgane der kirchlichen Verwaltung un ıhre Betätigung, den Klerus,
die Orden, das „religiös-sittliche“ Leben des Volkes, das Schul- und Bildungswesen
und das relig1öse Leben des Erzbistums 1M Spiegel der Kunst.

Be1 der Lektüre fragt 190028  - sich, ob die gedankliche Gliederung optimal 1StT.
Im 7zweıiten Kapitel, dem ber die rgane der kirchlichen Verwaltung un!: ihre
Betätigung, wird ın chronologischer Abfolge, nach den Erzbischöfen unterteilt,
zZusammeNnNgetragen, W as Quellen und Literatur bieten. Es bleibt dem Leser ber-
lassen, sıch bestimmten wichtigen Fragen der allgemeinen der trierischen Kır-
chengeschichte die Einzelaussagen zusammenzusuchen. Die „Daten der Erzbischöfe,
Weihbischöte und Archidiakone“ werden 1m etzten Abschnitt des Kapitels
gegeben. Das Übrige, W as ert den Archidiakonen un Weihbischöfen

hat, findet sich autf den etzten vier Seiten des Kapitels und passım. AÄAhn-
lıches 1sSt e1m Kapitel ber die Orden bemängeln. Dıie ohl angestrebte Voll-
ständigkeit 1St 1Ur be1 der Nennung der Namen der Klöster (fast) erreıicht. Hıier
oibt die Zusammenstellung nach den einzelnen Orden das Gliederungsprinzıp ab
Dıe Abschnitte ber die einzelnen Erzbischöfe und Klöster sind, weıl die ehandel-
ten Personen der Institutionen verschieden wichtig der weiıl Quellen und
Literatur geboten, cehr unterschiedlich. Was der Arbeit Iso sınd1-

hängende, AUS den einzelnen Fakten CWONNCHC Aussagen, eLwa2 ber das Verhältnis
VO]  5 kirchlicher un! weltlicher Gewalt und damıt in Zusammenhang ber die Kır-
chenpolitik Spanıiens (Luxemburg), über die evangelische Bewegung, über soz1ale
Entwicklungen, ber Reforminitiatıven Roms, des Reiches, der Bischöfe, der Orden,
ber den Drang der Stidte nach Reichsunmittelbarkeit.

Dıie zeitlichen Grenzen, die der Titel ‚9 werden nıcht S  ematis eingehalten.
Das Einsetzen der tridentinischen Reformmaßnahmen 1n der trierischen Kirche
Jahre 1569 bedeutet 1n der 'Tat einen Einschnitt. ert. macht diese Tatsache durch
den 1nweIıls eutlich, dafß „die Verwaltung des Erzbistums auch 1m Jahr-
hundert bıs ZUuU Einsetzen der Tridentinischen Reform dem Zeichen der
mıttelalterlichen Einschränkung der Dıiözesan ewalt durch das Domkapıtel“ stand
S > Weıter stellt ert. fest, daß die fün rierer Archidiakone ihre Sprengel
„Mit ordianarıia, ungehindert un trei von der Jurisdiktion der Erzbischöte
verwalteten“ S 6 Diese Feststellung wiırd durch den erweIls auf die Statuten
des Domkapitels VO:  w 1595 belegt Die Argumentatıiıon 1St nıcht zwingend. Der Be-
WEe1s einer Behauptung durch eine zeitlich weıt entternte Quelle 1St sich frag-
WwWur 1g Er scheint 1er umsomehr, da das Tridentinum eıiınen FEinschnitt bedeuten
soll die Statuten Vvon 1595 wurden VO reformeifrigen Ebt. Johann VIL von

Schönenberg un: VO] Nuntiıus Frangıpanı bestätigt un! sind MIt VO:  - tridentinischem
Geist geprägt). Dıe Rezeption des Tridentinums bewirkte ber außerdem nıcht UtfO-
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matisch ine Änderung der Rechtsbeziehungen 7zwischen Domkapiıtel die rchi-
diakone hatten nach Probst un Dekan den 5Öchsten Rang und sınd als Teıil des
Domkapitels betrachten) un Erzbischoft. In der VO erft. angegebenen exXt-
stelle 1St. keine ede VO:  e freier eigener Jurisdiktion. Vielmehr ollten die rchi-
diakone als „ocula ep1scop1“ ıhre Pflicht bei Vısıtation un! Send iın erzbischöflichem
Auftrag erfüllen, durch Eıd ZU) Gehorsam verpflichtet. Freilich ware er-
suchen, W1e 1n der Praxıs 1U wirklich aussah.

Das Domkapitel Wafrl, weıl adlıg, Jlängst „verweltlicht“ (> 107) Stimmt diese
Begründung? Was heißt „verweltlicht?“ Welches die Auswirkungen leser
„Verweltlichung“ des Kapiıtels autf die kirchliche Aktıvıtät der Erzbischöfe? Der Erz-
ıschof War San der Verwaltung des Erzbistums nıcht unumschränkter Herr“ (S ö
War das absolute Kırchenregiment enn nötıg? Dasselbe fragt INa sıch, WCLN Inan
die Klagen des ert. ber die Einschränkung der erzbischöflichen Jurisdiktion durch
die Archidiakone (> 1in Beziehung den Aussagen ber einzelne rchi-
diakone. Letztere 7zielen Sanz darauf ab, eutlich machen, da CS viele rchi-
diakone vab, die „ihr Amt S} haben“ (S. 113} Warum sollte der Erz-
bischof diese Hiılfen auf der mittleren Ebene ausschalten, dann WAar bsolut ber
allein die schwierigen Aufgaben der Kirchenverwaltung und -reform lösen? Noch
besaßen die Erzbischöfe (außer escheidenen Ansätzen 1m Weihbischof-Generalvikar)keinen straffen, zentral regıerten Verwaltungsapparat. Es scheint SEWART behaup-
teN, da{fß das Oftizialat (Trier un Koblenz) „1IN eLtwa dem Generalvikariat VO heute
entsprach“ (S 5 Sehr nützlich sind die Zusammenstellungen den Pfarreien. Be-
sonders die Tabelle 1mM Anhang (S 247/48) macht die Vielzahl VO  3 Abhängigkeits-verhältnissen un die sıch daraus ergebenden Besetzungsarten deutlich. Das Verdienst
des erf. ISt. hier unbestritten. Was die Interpretation dieser Juristischen Verhältnisse
angeht, 1St die Frage angebracht, ob Aaus der Tatsache, da{fß die Erzbischöfe NUur
eınen leinen Bruchteil der Pfarreien treı besetzen konnten, hne weıteres schließen
1St, dafß auf die übrigen Ptarreien immer mangelhaft qualifizierte Bewerber kamen.
War die „zentrale Überwachung“ (S. 133) der Besetzung der einzige Weg, gutePfarrer auf die Pfarrpfründen bringen? Ob die Stifte, das Domkapitel und die
Klöster bei der Besetzung der VO  3 ihnen abhängigen Pftfarreien der weitaus meisten
aller Pfarreien des Erzbistums) die nötıge Sorgfalt walten ießen, ware für die Be-
urteilung dieser Institute wichtig SCWESCH.

Weıter 1St fragen, ob die einz1ge Erklärung für die oyroße Zahl VO:  3 Altarısten,
deren miserable Lage dargestellt un richtig 1mM Zusammenhang mıt der allgemeinenwirtschaftlichen Entwicklung gesehen 1St, die Tatsache WAar, da{ß 1n den Stidten „die
ZUr Verfügung stehende Geistlichkeit ZUur Persolvierung der Meßstipendien nıiıcht
ausreichte“ der A größeren Pfarreien weder Kloster- noch Stiftsgeistliche
Z Aushilfe“ bereit standen S 128) Oder SCHAUCK gefragt, stand die ZUr
Persolvierung der Meßstiftungen verpflichtete Geıistlichkeit nıicht ZUT Verfügung?Weil s1e ihre Pflicht ıcht wahrnehmen konnte S 129) der vielleicht do! auch,
weil S1e CS nıcht wollte und die ftrommen Stiftungen mehr als Geschift betrachtete?
FEıne kleine Liste VO:  3 Altaristenstellen ın einıgen Pfarreien (> 128) 1St ıcht voll-
ständig und hätte überhaupt für die Beurteilung dieser Erscheinung der spätmittel-alterlichen Kirche 1mM Erzbistum Trier Nur Sınn, WenNnn die Altaristenzahl 1n Bezıe-
hung ZESETZL ware ZUr Gesamtzahl des Klerus Treftlich 1St der Abschnitt über das
Einkommen der Altaristen, VO  . dem INa  - sich durch den Vergleich miıt anderen
Einkommen ein Bild machen kann (S 130) Mangelnde Vollständigkeit der feh-
lender Bezug den Gesamterscheinungen bzw. den Verhältnissen früherer der
spaterer elt lassen die Aussagekraft der Zusammenstellungen VO'  $ frommen Stif-
tungen (S 1/8/7.9); Glockenanschaffungen (S 180—182) der die Hinweise auf
Wegekreuze und Takenplatten (S 180) als gering erscheinen. Da{iß die Erwäh-
Nung der einzelnen Stiftungen für den Interessierten ihren Wert en kann,
oll damit nıcht geleugnet werden. Das Kapitel über das Schulwesen bringt eine
Zusammenstellung der bisher schon bekannten Schulen und gibt einen Abrifß der
Geschichte der rlierer Universität, wobei der Niedergang der Universität miıt der
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niedrigen und unsicheren Dotierung der Professorenstellen 1n Zusammenhang DCc-
bracht wird.

Be1 den Motıven für die bauliche und sonst1ıge Ausstattung der Kirchen ware
vielleicht edenken, ob nıcht auch einmal Prestigedenken der Stifter mitgespielt
haben könnte. Dıiıe Zeugniskraft für die » und echte Frömmigkeıt 1n Klerus
und lk« (S 239) würde dadurch eingeschränkt. Auch 1St fragen, ob die längere
Wirksamkeit gotischer Formvorstellungen auf dem flachen and den Schlufß erlaubt,
da{ß „noch das Geheimnis der mittelalterlichen Weltordnung, da{fß Gott alleın Mittel-

noch die Kirche als die daspunkt der öpfung iSt, ebendig SCWESCH se1n,
Daseın umspannende, übernatürliche Kraft gelebt en mulfß)“ (S 228) Vielleicht
fehlte einfach das Geld der yab es andere zußere Gründe, die die Stifter nıcht
die „modernen“ Künstler, die der Renaissance verhaftet T1, herankom-
INCIl ließen.

Dıe antireformatorische Sprache der Quellen und der alteren Literatur (Neue-
rex, Religionsaufstand) unkritisch übernehmen scheint heute nıcht mehr angCc-
zeıgt. Auch mißtällt eın gew1sser apologetischer Grundton. Ob die sich 1n der
Terminologie außernde Auffassung des erft. VO  - der Undifierenzierbarkeit des
„Religiös-Sittlichen“ gerechtfertigt ISt; mu{ VOr allem bezweıtelt werden, W CI111

unsere Moralma{ßstäbe des Jahrhunderts das Jahrhundert angelegt Wer-

den, VO] grundsätzlichen Verhältnis VO  3 Religion un: „Sıtte“ einmal ganz abge-
sehen.

Eıne Karte des Erzbistums un des Kurstaates ware nuützlich SCWESCN. S1e hätte
davor bewahrt, das Erzbistum Trier als iın der Retormationszeıit SIMa wesentlichen
katholisch geblieben (S bezeichnen, welche ob der großen Erfolge der Retor-
matıons 1im Archidiakonat Dietkirchen ırrıge Auffassung auch 1m Werbetext des
Verlages S hat siıch bekanntlich als (3anzes dem Eindringen der Reformation
verschlossen“) ıhren Niederschlag tand Vielleicht ware durch die Karte auch deut-
liıch geworden, dafß nıcht LLUr be1 der (gewaltsamen) Einführung der Reformatıon,
sondern auch bei der (gewaltsamen) Wahrung der katholischen Konfession die 'Terr1-
torialherschaft eine Rolle gespielt hat

Der Einwände un: Fragen sınd viele. Deswegen se1 INSo energischer darauf
hingewiesen, da{ß die vorliegende Arbeıt eine rıesige Fülle auch ungedruckten
Materials enthält, dem eın sorgfältiges „Personen- und Ortsregister“ das auch
einıge Sachterminiı un moderne Autorennamen enthalt hinführt. Deswegen se1l das

iıcht törderlich se1n.
Bu« den Interessierten empfohlen Leider wird der hohe Preıs seiner Verbreitung

Tübingen Hansgeorg Molitor

Erhard tıller Dıe Unabhängigkeit des Klosters LOCCUum VO
Staat und Kırche nach der Reformatıon. Studien ZUur Kirchen-
geschichte Niedersachsens. In Verbindung miıt Richard Drögereıt un! ernar:!
Klügel herausgegeben VO Hans-Walter Krumwiede. Band 45) Göttingen (Van-
enhoeck und Ruprecht) 1966 VE S.; kart. 12.80
Dıie Überschrift umschlie{ßt eın Bündel VO  w Fragezeichen. Im Jahr 1964 erschien

eine Sammlung VO:  e Autsätzen des 1mM Dezember 1963 verstorbenen, autf dem Gebiet
der Kirchenrechtswissenschaft epochemachenden Johannes e  CK hrsg. VO:  e S1eg-
fried Grundmann. Der Titel der Sammlung auf Wunsch Heckels gepragt in An-
lehnung Luther) „Das blinde, undeutliche Wort ‚Kirche‘“. Sehen WIr 1 Hinblick
auf Stillers Arbeit aAb VO  . der ecclesia abscondita, leiben noch Fragen
hinsichtlich der verfaßten Kirche, VO:  - der das Kloster unabhängig sein oll geht
6S die Unabhängigkeit VO  ; der römisch-katholischen Kirche der VO  - eıner
protestantischen Territorialkirche bzw. VO:  a welcher? Was 1St „Unabhängig-
eiıt VO  e} der Kirche verstehen? Heißt das, daß das Kloster, TU INa  - nach

vorretormatorischem echt jedenfalls 1ne kirchliche Institution versteht, nachher
keine derartige Institution mehr Wal, der daß ıne selbständige, VO:  \ einer
anderen Partikularkirche unabhängige partikularkirchliche Einrichtung war? icht


